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Metzen oder zur Abänderung oder authentischen Erklärung der bestehen¬
den ist die Zustimmung der absoluten Mehrheit einer jeden der beiden
Kammern erforderlich.

8 66. Der Großherzog bestätigt und promulgiert die Gesetze, erläßt
die zu deren Vollzug und Handhabung erforderlichen, die ans dem Anf-
sichts- und Vcrwaltungsrecht abschließenden und alle für die Sicherheit
des Staats nötigen Verfügungen , Reglements und allgemeinen Verord¬
nungen . Er erläßt auch solche ihrer Natur nach zwar zur ständischen
Beratung geeignete, aber durch das Staatswohl dringend gebotene Ver¬
ordnungen , deren vorübergehender Zweck durch jede Verzögerung ver¬
eitelt würde" .

8 67. Die Kammern haben das Recht der Vorstellung und Be¬
schwerde; Verordnungen Worinnen Bestimmungen eingeflossen, wodurch
sie ihr Zustimmungsrecht für gekränkt erachten, sollen auf ihre erhobene
Beschwerde sogleich außer Wirksamkeit gesetzt werden. Sie können den
Großherzog unter Angabe der Gründe um den Vorschlag eines Gesetzes
bitten . Sie haben das Recht, Mißbräuche in der Verwaltung , die zu
ihrer Kenntnis gelangen, der Regierung anzuzeigeu. Sie haben das
Recht, Minister und die Mitglieder der obersten Staatsbehörden wegen
Verletzung der Verfassung oder anerkannt verfassungsmäßiger Rechte
förmlich anzuklagen. Ein besonderes Gesetz soll die Fälle der Anklage,
die Grade der Ahndung , die urteilende Behörde und die Prozedur be¬
stimmen" .

Beschwerden einzelner Staatsbürger über Kränkung in ihren ver¬
fassungsmäßigen Gerechtsamen können von den Kammern nicht anders
als schriftlich" und nur dann angenommen werden, wenn der Beschwerde¬
führer nachweist, daß er sich vergebens an die geeigneten Landesstellen
und zuletzt an das Staatsministerinm um Abhilfe gewendet hat.

Keine Vorstellung, Beschwerde oder Anklage kann an den Groß¬
herzog gebracht werden ohne Zustimmung der Mehrheit einer jeden der
beiden Kammern.

V. Eröffnung der Ständischen Sitzungen. Formen der Beratungen.
8 68. Jeder Landtag wird iu den für diesen Fall vereinigten

Kammern vom Großherzog in Person oder von einem von Ihm ernann¬
ten Kommissär eröffnet und geschlossen.

OK. Art . 22 : »Oe roi seid sanctionne et pronnd ^ue ies lots«.
6'"' OK. Art . 19 : »Oes ckomdres OM ja koculte 6s supplier le roi 6s proposer une

!oi sur (luel^us okjet hue ce soit, et d ' indiciuer cs leur parrut convenakle rzue Io. loi
contienne «. Art . 55 : »Oo ckainkre des döputes a le droit d 'occuser Iss ministres et de
Iss trrrduire devrrnt Io. ckawkre des poirs, (pd seule o celui de Iss ju^er«. Art . 55:
»IIs ne peuvent etre rrccuses (jus pour 5rdt de trakison ou de concussion. Des lois por-
ticulieres specikieront cette noture de dölits et en determineront Iu poursuite «.

oo OK. Art . 53 : loute pötition ü I'une ou n 1'autre des ckambres ne peut etre
saite et presentes ^ue par ecrit«.
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8 69 . Sämtliche neu eintretcnde Mitglieder schwören bei Eröffnung
des Landtags folgenden Eid:

Ich schwöre Treue dem Großherzog , Gehorsam dem Gesetze,
Beobachtung und Anfrechthaltnng der Staatsverfassung und in der
Ständeversammlnng nur des ganzen Landes allgemeines Wohl
und Bestes ohne Rücksicht ans besondere Stände oder Klassen nach
meiner inneren Überzeugung zu beraten : So wahr mir Gott helfe
und sein heiliges Evangelium.

8 70. Kein landesherrlicher Antrag kann zur Diskussion und Ab¬
stimmung gebracht werden , bevor er nicht in besonderen Kommissionen
erörtert und darüber Vortrag erstattet worden ist°ü

8 7t . Tie landesherrlichen Kommissarien treten zur vorläufigen Er¬
örterung der Entwürfe mit ständischen Kommissionen zusammen , so oft
es von der einen oder anderen Seite für notwendig erachtet wird . Keine
wesentliche Abänderung in einem Gesetzentwurf kann getroffen werden,
die nicht mit den landesherrlichen Konimissarien in einem solchen ge¬
meinschaftlichen Zusammentritt erörtert worden ist°b.

8 72. Die Kammern können einen zum Vortrag gebrachten Entwurf .
nochmals au die Kommissionen zurückweisen.

Z 73 . Ein von der einen Kammer an die andere gebrachter Gesetzes-
eutwurf oder Vorschlag irgend einer Art kann , wenn er nicht Finanz-
Gegenstände betrifft , mit Verbesserungs -Vorschlägen , die in einer Kom¬
mission nach Z 71 erörtert worden , an die andere Kammer zitrückgegeben
werden.

8 74 . Jeder gültige Beschluß einer Kammer erfordert , wo nicht
ausdrücklich eine Ausnahme festgesetzt worden ist , absolute Stimmen¬
mehrheit bei vollzähliger Versammlung . Bei gleicher Stimmenzahl gibt
die Stimme des Präsidenten die Entscheidung - Tritt der Fall ein , daß
in Finanzsachen die Stimmen beider Kammern zusammengezählt werden
müssen , so entscheidet bei Stimmengleichheit die Stimme des Präsidenten
der Zweiten Kammer.

Man stimmt ab mit lauter Stimme und mit den Worten:
Einverstanden ; oder : Nicht einverstanden ! Nur bei der Wahl der

Kandidaten für ' die Präsidentcnstelle der Zweiten Kammer , der Aus-
schnßglieder und der Glieder der Kommissionen , entscheidet relative
Stimmenmehrheit bei geheimer Stimmgebung.

Die Erste Kammer wird durch die Anwesenheit von 10, die Zweite
durch die Anwesenheit von 36 Mitgliedern einschließlich der Präsidenten
vollzählig . Zur gültigen Beratschlagung über die Abänderung -der Ver¬
fassung wird in beiden Kammern die Anwesenheit von drei Viertel der
Mitglieder erfordert.

LIi . Art . 45 : »I -L clriunbre se parta ^ e en bnrenux pour (Ng<nNxr pio ^ets,
cM lui ont Lte präsentes cts In pnrt <tn roi «.

"b Lk . Art . 46 : »Lncnn nmenclement ne peut Lire lnit n une loi , sw n 'n etö
Nroposö ou conscnti n^r le roi st s ' il n 'n sie rsnvo ^e et giscute Iss dureaux «.
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§ 76. Die beiden Kammern können weder im ganzen noch durch

Kommissionen znsammentreten, - sie beschränken sich in ihrem Verhältnis

zueinander auf die gegenseitige Mitteilung ihrer Beschlüsse.

Sie stehen nur mit dem Großherzoglichen Staatsministcrium in un¬

mittelbarer Geschäftsberührung : sie können keine Verfügungen treffen

oder Bekanntmachungen irgend einer Art erlassen.
Deputationen dürfen sie nur . jede besonders , nach cingeholter Er¬

laubnis an den Großherzog abordnen.

8 76. Die Minister und Mitglieder des Staatsministeriums und

Großherzoglichen Kommissorien haben jederzeit bei öffentlicher und ge¬

heimer Sitzung Zutritt zu jeder Kammer und müssen bei allen Diskus¬

sionen gehört werden , wenn sie es verlangen "". Nur bei der Abstimmung

treten sie ab, wenn sie nicht Mitglieder der Kammer sind . Nach ihrem

Abtritt dürfen die Diskussionen nicht wieder ausgenommen werden.

8 77 . Nur den landesherrlichen Kommissarien und den Mitgliedern

der ständischen Kommissioneil wird gestattet , geschriebene Reden abzu¬

lesen : allen übrigen Mitgliedern sind bloß mündliche Vorträge gestattet ' ".

8 78 . Die Sitzungen beider Kammern sind öffentlich . Sie werden

geheim auf das Begehren der Regierungs -Kommissarien -bei Eröff¬

nungen . für welche sie die Geheimhaltung nötig erachten , und auf das

Begehren von drei Mitgliedern , denen nach dem Abtritt der Zuhörer

aber wenigstens ein Viertel der Mitglieder über die Notwendigkeit der

geheimen Beratung beitreten muß ^ .

8 79. Die Reihenfolge , wornach die Abgeordneten der Grundherrcn

und der Städte und Ämter aus der Versammlung austreten , wird auf

dem erstell Landtage für die einzelnen Wahlbezirke ein für allemal durch

das Los bestimmt . Die Hälfte der grundherrlichen Abgeordneten tritt

inl Jahre 1823 aus lind dann alle vier Jahre wieder die Hälfte . Im

Jahre 1821 tritt ein Viertel der Abgeordneten der Städte und Ämter

und dann alle zwei Jahre wieder ein Viertel aus.

8 80. Bei der ersten Wahlhandlung erkennt über alle wegen der

Gültigkeit der Wahlen entstehenden Streitigkeiten die landesherrliche

b" Sb . Art . 54 : Schlußsatz : »l .e^ iniinstres äoivenr etre entenäus guanä ils le

äeinnnäent «. ? . V . H 101 : „Die Glieder des Staaisrates haben das Recht , in den

beiden Kammern Sitz zu nehmen und das Wort zu begehren , wenn über die Entwürfe

der Regierung beratschlagt wird . Sie haben kein Stimmrecht , ausgenommen , wenn sie

Senatoren , Landboten oder Abgeordnete sind " . fBemerkt sei, das; nach H 63 der ? . V.

der Staatsrat ans den Ministern , den Staatsräten , dem Reguetenmeister und anderen

bom König ernannten Personen bestehtj.

? . V . K lOO : „Die Glieder des Staatsrates in den beiden Kammern und die

Kommissionen der Kammern haben allein das Recht , geschriebene Reden zu halten . Die

anderen Glieder können nur Reden aus dem Stegreise halten " .

" Sn . Art . 44 : »Ses säances äs la cbainbre sont publigues , ninis la äeinanäe

äs sing inemlires sukkit gone gu 'slls SS loeme SN comitö secret ». ? . V . K 95 : „Die

beiden Kammern beratschlagen öffentlich - Sie können sich jedoch in ein besonderes Komitee

aus Verlangen eines Zehnteils der gegenwärtigen Mitglieder verwandeln.
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Zentral -Kommission , die mit der ersten Vollziehung des Konstitutions-
Gesetzes beauftragt werden wird.

Z 81. Die Zeit der Eröffnung des ersten Landtags wird auf den
1. Februar 1819 festgesetzt.

§ 82. Der zur Zeit der Eröffnung des ersten Landtags , wo die
Konstitution in Wirksamkeit tritt , bestehende Zustand in allen Zweigen
der Verwaltung und Gesetzgebung dauert fort , bis die erste Verabschie¬
dung mit dein Landtage in den Gegenständen , die sich dazu eignen , ge¬
troffen sein wird.

Insbesondere wird das erste Budget bis zur Vereinbarung mit den
Ständen provisorisch in Vollzug gesetzt.

§ 83. Gegenwärtige Verfassung wird unter die Garantie des Deut¬
schen Bundes gestellt.

Gegeben unter Unserer eigenhändigen Unterschrift und dem bei-
gedrnckten größeren Staatssicgel . Griesbach , den 22 . August 1818.

Carl.
Vclt . F . U. Wielandt ."

Die Unteilbarkeit des badischen Landes und die Regelung der Erb¬
folge nach Hem Hansgesetze erhielt durch die §8 3 und 4 der Verfassung
eine feierliche Bekräftigung . Aber erst der Beschluß , den die Verbün¬
deten vier Mächte (Preußen , Österreich , Rußland und England ) ans dem
Kongreß in Aachen in der Angelegenheit faßten , gewährte Baden Sicher¬
heit . Berstest war als Vertreter des Großherzogs dorthin gesandt wor¬
den . Seine Bemühungen um die Erhaltung des Landes wurden von
Tettenborn und Klüber , obwohl dieser nicht mehr in badischen Diensten
stand , eifrig unterstützt . Stein , den Kaiser Alexander nach Aachen rin¬
gelnden hatte , sprach sich gleichfalls gegen die bayerischen Ansprüche aus,
glaubte aber doch, daß Baden einige Zugeständnisse machen müsse . Öster¬
reich bestand anfangs noch ans der Abtretung des Main - und Tanber-
kreises und hielt an dem Heimfall der Pfalz und des Breisganes , znm
mindesten nach dem Erlöschen der hochbergischen Linie fesstst Unerwartet
kamen auch von russischer Seite noch Schwierigkeiten . Doch Berstest ge¬
wann schließlich den Kaiser Alexander , auf dessen Entschluß nach Lage
der Verhältnisse damals alles anznkommen schien, in einer Audienz für
die badische Sache . Die vier Mächte , denen auch Frankreich zusstmmte,
vereinbarten am 20 . November 1818 , daß Baden das nordöstlich von
Wertheim gelegene , von bayerischen Gebieten umschlossene Amt Steinfeld
an Bayern abtretcn solle, wofür ihm Österreich die Enklave Hohen-
geroldseck überlasse , daß Baden außerdem Bayern eine Etappenstraßc
nach Frankental in der Pfalz einznränmen und auf eine alte Forderung
von zwei Millionen an den bayerischen Staat zn verzichten habe . Da¬
gegen wurden alle Ansprüche auf Heimfall für erloschen erklärt , die Erb-

^ Obsers Anmerkung zu den Denkwürdigkeiten des Markgrafen Wilhelm , S . 47li.
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folgerechte der Grafen Hochberg anerkannt und bestimmt, daß die Be¬
schlüsse in Kraft bleiben sollten, auch wenn ihnen Bayern die Anerken¬
nung versage. Das Abkommen der Mächte erhielt durch den Frankfurter
Territorialrezeß vom Jahre 1810 seine endgültige Erledigung . Aller¬
dings nahm die Münchener Negierung das Gebotene zwar gerne au,
aber den Hoffnungen auf Erwerbung der badischen Pfalz oder eines
Teiles derselben entsagte sie nicht. Wünsche in dieser Richtung sind sogar
1870/71 wieder aufgetancht.

Nach Veröffentlichung der Verfassungsurkunde liefen aus allen
Teilen unseres Landes Dankadressen bei dem Großherzog eim Städte
und Ämter, sowie die beiden Universitäten wetteiferten , dem Fürsten
ihre Huldigung auszusprechen. Die „Karlsruher Zeitung " hat im ganzen
60 Danksagungen veröffentlicht. Man darf sich übrigens durch diese
Kundgebungen über die Stimmung der Bevölkerung nicht täuschen
lassen. Fast durchweg steht an der Spitze der Ausdruck der Befriedigung
über die Erhaltung des Landes und über die Sicherung der Erbfolge,
meist erst dann folgten Worte des Tankes wegen der Verfassung. Der
Inhalt bewegte sich bei nahezu allen Adressen in ganz allgemeinen Wen¬
dungen. Von der Universität Freibnrg , von Mannheim und Lahr —
bei der letzteren Stadt glaubt mau die Stimme Liebensteins zu ver¬
nehmen — abgesehen, fast nirgends individuelle Züge . Man gewinnt
den Eindruck, als ob die Adresse nach einem und demselben Muster ab-
gefaßt worden wäre , oder sich eine nach der anderen gerichtet hätte . Nach¬
dem einmal ein Beispiel gegeben war , wollte anscheinend niemand Zurück¬
bleiben. Am einfachsten verfuhr man in Überlingen . Tort sprach der
Amtsvorstand „im Namen aller seiner Obsorge anvertrauten Unter¬
gegebenen und im Einklang mit dem Stadtvorsteher ". Er und der
Bürgermeister von Überlingen haben denn auch die Adresse unter¬
schrieben. Aus dem Bezirksamt von Gengenbach wurde u. a. gesagt:
„E. Kgl. Hoheit haben Ihrem Volke Rechte und Freiheiten gewährt , zu
welchen die Völker der alten und neuen Musterstaaten , Roms und Eng¬
lands , nur nach vielen in langjährigen Kämpfen geflossenem Blute ge¬
langt sind." Wer wird da noch zweifeln wollen, daß die Bevölkerung
von Gengenbach die Huldigung aus ureigenem Antrieb dargebracht hat,
wenn sie sich in solchem Maße über den Jahrhunderte dauernden Stände¬
kampf in Rom und über die Verfassungskämpfe in England zur Zeit
der Stuart unterrichtet zeigte? Auffallend kurz ist die Adresse der Uni¬
versität Heidelberg. Sie enthält im Grunde nur den Dank für die
Sicherung der Dotation und für die der Hochschule eingeräumte Ver¬
tretung in der Ersten Kammer . Der Heidelberger Stadtrat dagegen har
sicherlich Anspruch auf Eigenart . Er sagte, daß sich die Pfälzer unter
den Kurfürsten glücklich gefühlt und auch jetzt keinen anderen Wunsch
gehabt hätten , als daß nach dem Übergang des Landes an Baden die
Verfassung, unter der sie bis dahin gelebt hätten , fortbestehen möchte.
Der Stadtrat verfehlte auch nicht, nachträglich Professor Martin von der
Bürgerschaft abzuschütteln. Laut habe man in Heidelberg mißbilligt , so
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betonte er, daß „unter Einwirkung eines Fremden " verschiedene Einzelne
verleitet worden seien, „Schritte zur Erwirkung einer landständischen
Verfassung auf ungesetzlichem Wege zu tun ". Auch die Adresse aus Mos¬
bach sprach davon, daß ein Fremder es wagen wollte, „ans ungeeignetem
Wege eine Änderung unserer bisherigen Verfassung zu bewirken". Er
sei mit allgemeinem Unwillen aus Mosbach fortgewiesen worden. Stadt
und Land Bruchsal legten u. a. folgendes Geständnis ab : „Schon früher
als benachbarte Zeugen von der weisen und humanen Regierung " erwar¬
teten und hofften sie „keine bessere Verfassung und freuten sich, unter
dem Szepter eines gemeinschaftlichen wohltätigen Landesvnters sich

brüderlich vereinigt zu sehen. Ebenso überraschend als das innigste
Dankgefühl anregend " mußte es daher für uns sein, als wir von der

neuen Konstitutionsurkunde ersahen, „daß E. Kal . Hoheit selbst mit Auf¬
opferung eines Teils Höchstihrer Souveränitätsrechte das Glück Ihrer
Untertanen und dadurch das Vertrauen , die Liebe und die Anhänglich¬
keit an Höchstihre geheiligte Person und das durchlanchsttigste Regenten¬

haus noch fester und auf etvige Zeiten zu begründen gnädigst entschlossen
hatten ". Unseres Erachtens geht schon aus diesen Beispielen hervor , daß
man keine Veranlassung hat , von einer jubelnden Begeisterung des

Landes wegen Anerkennung der Volksrechte zu sprechen, wie es in der
Dankadresse der Zweiten Kammer bei Beginn des ersten Landtags zum
Ausdruck gekommen und später bisweilen geschehen ist. Was oben an¬
gedeutet wurde , findet doch wohl in dem eben besprochenen Vorgehen
Bestätigung , daß die Mehrheit der Bevölkerung politisch noch nicht
interessiert war.

Größere Bedeutung wird man der auswärtigen Presse^ beimessen.
Die „Aarauer Zeitung " schrieb am 14. September 1818 u. a.: Die Ver-
sassungsurkunde sichert dein badischen Lande eine so freisinnige Volks¬
vertretung , wie sie unter den gegebenen Umständen kaum erwartet wer¬
den durfte . Klare Fassung, reicher Inhalt zeugen von tüchtigem Ernst
der Sache. Hier ist kein ängstlicher Vorbehalt , keine Masse von Klauseln,
kein versteckter Ausweg . Die Verfassung eröffnet schöne Aussichten,
Möchten diese durch wahren öffentlichen Geist in Staatsbeamten und
Volksvertretern belebt und erfüllet , nicht durch Fraktions - und Kasten¬
geist feindlich getrübt werden. — Die „Hanseatische Zeitung " brachte
am 4. September 1818 aus Karlsruhe eine Zuschrift, in der es n . a.

hieß . „Wir wollen sehen, wie die Badener nun ihre Wahlen treffen
werden. Darauf wird das Meiste ankommen. Wählen sie starke, selb¬
ständig denkende, . . . . unterrichtete , streng ruhige Männer zu Abgeord¬
neten, so wird das Ministerium in der Lebhaftigkeit streitiger Erörte¬
rungen , die nötig und ganz gehörig sind, keinerlei revolutionäre Ten¬
denzen zu befürchten haben und die echte Mitte konstitutioneller Freiheit

Dieser gaiize Absatz über die Beurteilung der Verfassung durch die Presse nach
Zeitungsausschnitten, die Ncbenius unter seinen Aufzeichnungen zur Geschichte der Ver¬
fassung aufbcwahrthat,
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nicht verfehlt werden . Nicht leicht hat eine Verfassungsnrkunde bei ihrem
Hervortreten so gute Auspicien gehabt wie die badische." — Eine andere
auswärtige Zeitung brachte einen ausführlichen Vergleich zwischen der
badischen und der bayerischen Verfassung und gab der badischen in allen
Einzelheiten den Vorzug . Sie wünschte schließlich, „daß die noch rück¬
ständigen , hoffentlich bald sich bildenden Verfassungen in Deutschland
die badische als eine tüchtige Grundlage ansehen möchten , die sich zwar
erweitert , verstärkt und verschönert ausbauen ließe , deren Hauptpfeiler
man keine schwächere oder gar minder schöne unterschieben dürste ." —
Wir stoßen aber indessen auch aus eine anders lautende Beurteilung.
Ein englisches Blatt , das zwar unserer Verfassung an sich bis zu einem
gewissen Grade die Anerkennung nicht versagen kann , äußert sich aber
mit hochmütiger Überhebung über die Reife der Einwohnerschaft und
findet die Anwendung auf die Völker des Schwarzwaldes höchst bedenk¬
lich. Wir kennen den Inhalt des Artikels nur aus der Zurückweisung
der „Allgemeinen Zeitung ". Diese bemerkte am 14. Oktober 1818 u . a.
dazu : „Der englische Zeitungsschreiber scheint sich auf dem Standpunkt
zu gefallen , von welchem ihm Deutschland und Ostindien gleichbedeutend,
die deutschen Könige und Fürsten wie indische Rajahs und die deutschen
Völker wie eine Masse von Parias erscheinen ."

Am 3. September 1818 legte der badische Gesandte in Frankfurt der
Bundesversammlung in ihrer 45 . Sitzung die Verfassungsurkunde mit
der Mitteilung vor , daß der Großherzog „sowohl in Gemäßheit der durch
den Artikel 13 der Bundesakte übernommenen Verbindlichkeit , als auch
seines früher schon ausgesprochenen Willens " dem Großherzogtuin eine
landständische Verfassung erteilt habe . Dieses Werk für alle Zukunft
zu sichern, könnte es dem Grobherzog keine befriedigendere Bürgschaft
gewähren , als die Verfassung unter die Garantie des Bundes zu stellen ^ .

Der § 81 der Verfassung setzte, wie wir gesehen haben , die Eröffnung
des ersten Landtags auf den 1. Februar 1819 fest. Aber Anfang De¬
zember 1818 waren die nötigen Vorbereitungen dazu noch nicht getroffen.
Reizenstein hielt sich darum verpflichtet , dem Großherzog zu erklären,
daß auch sein schlimmster Feind ihm nicht raten wolle , den Zeitpunkt zu
verschieben und das letzte Zutrauen des Volkes zu täuschen . Karl sah
die Notwendigkeit ein , an den: Termine festzuhalten , bemerkte aber , daß
er sich schlechterdings nicht bei hinreichenden Kräften fühle , die Kiste , in
der er die Wahlordnung aufbewahrt habe , zu öffnen und das Aktenstück
ans der Menge anderer Papiere herauszusuchen . Reizenstein bat daher
Nebenius , die Arbeit noch einmal zu machen . Denn , so schrieb er ihuüchSie
Nüssen so gut , wie ich, daß sich der Großherzog eher in 1000 Stücke zer¬
reißen lasse, als irgend jemand anders , als sich selbst „diese Operation " au
der verschlossenen Kiste vornehmen zu lassen . Nebenius antwortete dem

H " „Karlsruher Zeitung " Nr . 278 vom 17 . September 1818.
A ' Generallaudesarchiv . Aus Nebenius Auszeichnungen , Materialien zur Geschichte

D ' der Verfassung.



Minister , das; er sich dem ohnehin,nicht mühsamen nnd nicht weitläufigen
und, den mechanischen Teil abgerechnet, auch nicht unangenehmen Ge¬
schäfte bereits mit voller Liebe unterzogen habe. Er hoffe, daß der
zweite Entwurf der Wahlordnung besser als der erste sein werde,
tnebenius vergas; die schwere Kränkung , die man ihm in Griesbach zn-
gefügt hatte , und führte den erneuten Auftrag rechtzeitig zu Ende. Nur
die Bitte sprach er in seinem Antwortschreiben ans , das; man seine Be¬
mühungen nicht auf gleiche Weise wie seine früheren Arbeiten bei der
Verfassung vergelten möge.

Karl hat den Anfang des badischen VerfassungHlebens nicht mehr
gesehen. Am 8. Dezember 1818 erlöste der Tod den kaum 32jährigen
Fürsten von seinem schweren Leiden. Großherzog Ludwig war es Vor¬
behalten, das Werk, das sein verstorbener Neffe unvollendet gelassen
hatte , sortznführen . Obwohl er, in einer anderen Anschauung ausgewach¬
sen, einer Befcyrantnng der ^-urslengeivair avgeneigt war nnd in einem
Alter stand, in dein man tief eingewurzelte Meinungen nicht mehr so
leicht änderte , hielt er es doch für ausgeschlossen, die einmal gegebenen
Rechte zurückzunehmen. Am 23. Dezember 1818 genehmigte er die
Wahlordnung . Die Eröffnung des Landtags mußte freilich verschoben
werden. Doch befahl der Großherzog ebenfalls am 23. Dezember, daß
die Wahlen der Wachmänner in sämtlichen Stadt - nnd Amtsbezirken
unverzüglich vorbereitet werden sollten, so daß sie längstens bis zum
1. Feoruar und die Abgeordnetenwahten bis znm 1. Mürz 181!> be¬
endigt seien.

Im Regierungsblatt XVII vom 24. Dezember 1818 steht zunächst
folgende Ansprache des Großherzogs : „Im Augenblicke, da wir zum Voll¬
zug der Wahlen für die beiden Kammern nirserer Landstände die nötigen
Anordnungen treffen , ist es uns angenehm, die gewisse Hoffnung nähren
zu können, daß alle unsere Untertanen durchdrungen von der Wichtigkeit
des Gegenstands schon bei diesem ersten Akt, der ans der Landesverfas¬
sung hervorgeht , ein gründliches Zeugnis ihrer Reife für eine repräsen¬
tative Verfassung ablegen werden. Dies kann bei gegenwärtiger Ver¬
anlassung nicht besser geschehen als durch rege Teiluahme an den Wahl¬
handlungen von seiten einer jeden Klasse von Staatsbürgern , die dabei
mitzuwirken auf irgend eine Weise berufen ist, durch würdevolle Ruhe
und Ordnung bei dem Vollzug, durch die verständige, umsichtige Auswahl
von Männern , die, ausgezeichnet durch bürgerliche Tugenden , Kennt¬
nisse und Erfahrungen , den hohen nnd sckchnen, aber schweren Pflichten
eines Abgeordneten gewachsen sind.

Wenn wir , bei oem festen Willen , das Glück und Wohl unseres
Volkes zum einzigen Ziel unseres ganzen Bestrebens zu setzen, unsere
Blicke ans die noch fühlbaren , traurigen , aber unabwendbaren Folgen
einer vergangenen stürmischen Zeit richten, deren tief eingedrückte Spuren
nur allmählich durch sorgfältig erwogene, weise nnd kräftige Maßregeln
vertilgt werden können, so fühlen wir lebhaft die dringende Notwen¬
digkeit, unsere Kammern sobald als möglich nur uns zu versammeln,
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um in ihren Einsichten und ihrem guten Willen eine feste Stütze fiir
unsere landesväterlichen Absichten und für den Erfolg unseres Bestre¬
bens eine sichere Bürgschaft zu finden.

Da die Vorarbeiten fiir den bevorstehenden Landtag durch die
Krankheit und den. höchstbedauerlichen Hintritt unseres in Gott ruhen¬
den Herrn Neffen und Regierungsvorfahrers Kgl . Hoheit und Liebden
notwendigerweise unterbrochen werden mußten , so war die Wiederauf¬
nahme dieser Arbeiten eine unserer ersten Regentensorgen . Wir wer¬
den dieselben so rasch fortsetzen lassen , als es nur immer mit einer
gründlichen Bearbeitung vereinbarlich ist. Kaum dürfen wir aber hof¬
fen , daß sie bis zu dem. Zeitpunkt , der in der Verfassungsurkunde für
die Eröffnung der ersten Ständeversammlnng bestimmt wurde , noch
vollendet werden können , und daß es in der Zwischenzeit noch möglich
werde , uns von dem ganzen Zustand des Staatshaushalts die erforder¬
liche genaue Rechenschaft geben zu lassen . In dieser Betrachtung , sowie
in der weiteren Erwägung , daß eine Übereilung der Wahlen einen nach¬
teiligen Einfluß auf das Resultat derselben auszuüben droht , sehen
wir uns veranlaßt , den in der Verfassungsurkunde auf den 1. Februar
künftigen Jahres bestimmten Termin weiter hinauszusetzen und haben
daher beschlossen und beschließen , wie folgt:

1. Die erste ständische Versammlung wird am 26. März künftigen
Jahres eröffnet

2. Der Versammlungsort der Kammer ist unsere Residenzstadt
Karlsruhe

3. Bis zur bleibenden Anschaffung eines eigenen Lokals und nin
die Kosten einer interimistischen Einrichtung zu ersparen , werden die
Sitzungen beider Kammern während des ersten Landtags in den Sälen
unseres Großherzoglichen Schlosses abgehalten ."

Auch dieser Zeitpunkt konnte nicht eingehalten werden . Die Eröffnung de§
ersten badischen Landtags erfolgte am 22 . April 1819 . Am . 24 . April schlug die
Kammer als Präsidenten vor : Staatsrat Siegel von Mannheim , Abg . von Bruchsal
<58 Stimmen ), Oberhofgerichtsrat Fetzer <32 Stimmen ) und Oberhosgerichtsrat Volz
<25 Stimmen ). Der Großherzog ernannte Siegel , der damit der Präsident der Zweiten
Kammer in ihrer ersten Tagung war . Zum Präsidenten der Ersten Kammer hatte der
Großherzvg den Markgrafen Wilhelm und zum Vizepräsidenten den Fürsten von Fürsten¬
berg ernannt.

" Der Beschluß des Großherzogs , daß der Versammlungsort der Stünde Karls¬
ruhe sei, befreite den damaligen Stadtrat der Residenz von einer schweren Sorge . Er
befürchtete nnmlich , daß Durlach dazu ersehen sei, und glaubte ersehen zu haben , daß
die Nnchbarstadt bereits in diesen ! Sinne eine Bittschrift an den Großherzog eingereicht
habe . Er übersandte darauf und zwar ebenfalls noch zu Lebzeiten des Großherzvgs
Karl dem Minister Reizenstein zwei Eingaben mit der Bitte , nach Gutdünken die geeignete
auszuwählen und dem Landesherrn zu unterbreiten . Energie und Zuversicht leuchtet
aus den Schlußworten der Eingabe gerade nicht hervor . Dort heißt es : „Sollte unsere
Bitte den Intentionen E . Kgl . Hoheit nicht entsprechen , so bitten wir , sie als nicht ge¬
schehen zu betrachten " .

Goldschmit,  Verfassungsurkunde. 4
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Es folgen sodann weitere Anordnungen über die Beschleunigung
der Wahlen . Daran reiht sich in 85 Paragraphen der Wortlaut der
Wahlordnung für beide Kammern.

Inwieweit die vortreffliche Mahnung des Großherzogs an die Wäh¬
ler über die richtige Auswahl der Abgeordneten damals und späterhin
nach allen Seiten befolgt wurde und ob die Erkorenen selbst den An¬
forderungen , die der Fürst an ihre geistige und sittliche Veranlagung
gestellt wissen wollte, stets entsprochen haben, soll nicht untersucht
werden.

Zum Vollzug des 8 33 der Verfassung bestimmte die Wahlordnung
in den 88 34 und 35, daß 41 Mitglieder der Zweiten Kammer von den
Ämtern und 22 von den nachbenannten Städten zu wählen seien.
Mannheim und Karlsruhe hatten je 3, Heidelberg, Pforzheim , Labr
und Freibnrg je 2, Überlingen , Konstanz, Offenburg , Rastatt , Baden,
Durlach, Bruchsal und Wertheim je einen Abgeordneten zu wählen . Die
Privilegien wurden nach 8 35 der Wahlordnung den Städten erteilt „in
Berücksichtigung teils ihrer kommerziellen Bedeutsamkeit, teils ihrer
früheren Verhältnisse, teils und vorzüglich aber in Betrachtung ihres
parieren Beitrags zu den indirekten Avgaben ". Rach dein Wortlani dieses
Paragraphen ist somit der leise Tadel , den Treitschke gegen die Bevor¬
zugung der Städte ansspricht, nicht gerechtfertigt. Treitschke sagt näm¬
licĥ : „Nebenius ging als echter Sohn eines literarischen Geschlechts von
der Ansicht aus , daß vornehmlich die Bildung vertreten werden müsse,
und da er wie alle Liberalen die Bildung in den Städten suchte, so gab
das badische Wahlgesetz 14 Städten 22 Abgeordnete, den weit stärker be¬
völkerten ländlichen Wahlbezirken nur 41 Vertreter ."

Nach Jahren hatte Nebenius selbst noch Veranlassung , einen anderen
Vorwurf gegen die Wahlordnung zu bekämpfen. Im Jahre 1841 erschien
in Regensburg eine Schrift : „Die katholischen Zustände in Baden ." Der
Grundgedanke derselben war , daß der katholische Teil der Bevölkerung in
Baden seit 1803 bis in die Zeit des Verfassers znrückgesetzt und benach¬
teiligt worden sei. Nebenius verfaßte sofort eine Gegenschrift. Er suchte
darin alle von seinem Gegner vorgetrageneu Beschwerden als völlig un>
begründet zu erweisen. Was er über die verschiedenen Vorgänge und
Maßnahmen vor und nach 1818 mitteilt , liegt außerhalb der Aufgabe

Unserer Arbeit . Wir beschränken uns auf eine kurze Erwähnung seiner
Verteidigung der Wahlordnung . Er sagt, daß die Beschwerdeschrift mit
ihrer Behauptung , die Wahlordnung beruhe ans der Volksmenge und
nach dieser Hütten die Katholiken eine größere Anzahl Abgeordnete zu
beanspruchen, in einem großen Irrtum besangen sei. Weder für die
Einteilung des Landes in Amterwahlbezirke, noch für die den Städten
verliehenen besonderen Rechte sei die Bevölkerung als Maßstab derGrund-
lage genommen worden. Er weist auf die 88 34 und 35 hin, die gerade
das Gegenteil enthielten . Bei Bestimmung der Ämterwahlbezirke sei das

^ Deutsche Geschichte II, 374.
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Verhältnis der direkten Besteuerung berücksichtigt worden, bei den
Städten gibt Nebenins im wesentlichen die oben aus dem 8 35 an¬
geführten Worte wieder. Die Finanzen , so erörtert er weiter , bildeten
einen stehenden Gegenstand der Wirksamkeit der Landstände, und gerade
in dieser Beziehung räume die Verfassung der Zweiten Kammer einen
vorzüglichen Einfluß ein. Diese überwiegende Stellung in Finanz¬
fragen Hütte der Zweiten Kammer nur in der Betrachtung verwilligt
werden können, daß die Wählerschaft, aus der sie hervorgehe, bei weitem
den größten Teil des steuerbaren Vermögens besitze. Eine vollständige
Gleichheit wäre abek auch in Beziehung auf die Stenerkapitalien nicht zu
erzielen gewesen, und wenn einzelne Protestantische Bezirke begünstigt
erschienen, so sei dieses auch bei einzelnen katholischen, wie namentlich bei
dem 13. und 18., der Fall . Vorwürfe gegen die Wahlkreiseinteilnng , die
man teils mit konfessionellen, teils mit parteipolitischen Beschwerden zu
begründen suchte, sind auch späterhin öfter erhoben worden. Völlige
Gleichheit läßt sich einmal nicht erreichen. Die Vorwürfe werden darum
nie völlig verschwinden. Man müßte denn das ganze Land aus einem
Wahlkreis bestehen lassen, was schon bei einen: Mittelstaat von dem
Umfange unseres Großherzogtums eine bare Unmöglichkeit wäre^ .

Vgl. unten Lameys Bemerkung, die er über die Wirkung der Wahlkreiseinteilung
im Jahre 1869 in der Zweiten Kaminer machte.

4*
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